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Lagebericht

Europäische Energiepolitik im Zeichen der Krise

Als Reaktion auf die durch den Ukrainekrieg entstandenen mas-
siven Verwerfungen im Energiesektor wurden auf EU-Ebene 
 einige zeitlich befristete Gesetze beschlossen. So sieht die Gas-
speicher-Verordnung vor, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Spei-
cheranlagen bis 1. November 2022 zu mindestens 80 % und  
in den Folgejahren – ebenfalls jeweils zum 1. November – zu 
90 % ihrer Kapazität befüllen müssen. Insgesamt verfolgt die EU 
das Ziel, im Jahr 2022 einen gemeinsamen Füllstand von 85 % 
ihrer gesamten Gasspeicherkapazität zu erreichen.

Die Verordnung über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die 
hohen Strompreise sieht zudem folgende zeitlich befristete 
Sondermaßnahmen vor:
– Verbindliche und freiwillige Ziele, um den Stromverbrauch 

zwischen 1. Dezember 2022 und 31. März 2023 zu senken
– Abschöpfung von Markterlösen aus der Stromerzeugung 

über 180 Euro pro MWh 
– Einhebung einer Solidaritätsabgabe auf Grundlage der 

steuerpflichtigen Gewinne von Unternehmen im Erdöl-, 
Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich, wenn die Gewinne 
über 20 % des Vergleichszeitraums liegen

– Die Mitgliedstaaten werden die Einnahmen aus den Zu-
fallsgewinnen in der Stromerzeugung und der Solidaritäts-
abgabe aus dem Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffinerie-
bereich einsetzen, um Endkund*innen wie Haushalte sowie 
kleinere und mittlere Unternehmen angesichts der hohen 
Energiepreise finanziell zu entlasten.

Die Mitgliedstaaten müssen die Verordnung über die Notfall-
maßnahmen bis zum 1. Dezember 2022 national umsetzen, 
genießen dabei aber in der Ausgestaltung der Ziele und Maß-
nahmen auf nationaler Ebene Gestaltungsspielraum. Für das 
Frühjahr 2023 hat die EU auch eine Reform des Strommarkt-
designs angekündigt. An den Details wird aktuell auf Expert*in-
nenebene gearbeitet. Ebenso sind Maßnahmen bei Erdgas in 
Planung. Der Rat hat beschlossen, dass diese die Einrichtung 
einer Einkaufsplattform, eine Limitierung von Preisschwankun-
gen an Gasbörsen und die Schaffung neuer Preisindizes umfas-
sen sollen.

Österreichische Krisengesetze
In Österreich wurden ebenfalls diverse Gesetze zur Bewältigung 
der Energiekrise beschlossen. So regelt eine Novelle des Gas-
wirtschaftsgesetzes die Beschaffung strategischer Gasreserven 
für Österreich. Das neu beschlossene Gasdiversifizierungsgesetz 
wiederum hat die Reduktion der Abhängigkeit von russischem 
Erdgas zum Ziel, indem Fördermittel für die Beschaffung von 
Erdgas aus nicht-russischen Quellen sowie für die Umrüstung 
von Anlagen auf alternative Energieträger zur Verfügung ge-
stellt werden.

Weiters wurden Änderungen des Energielenkungsgesetzes be-
schlossen, um einen zusätzlichen Anreiz für Einspeicherung und 
Bevorratung durch die Unternehmen zu schaffen. Ebenso be-
steht in Österreich ein dreistufiger Gasnotfallplan, der im Krisen-
fall die Versorgung geschützter Kund*innengruppen auf Basis 
des Energielenkungsgesetzes regelt.

Zudem hat die österreichische Bundesregierung im Jahr 2022 
mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht, die der Teue-
rung infolge der stark gestiegenen Energiekosten entgegenwir-
ken sollen. Zum Teil war der Anspruch auf diese monetären 
Hilfen an keine Voraussetzungen gebunden, zum Teil setzt er 
soziale Bedürftigkeit voraus. 

Die Details zur gesetzlichen Ausgestaltung einer Abschöpfung 
von Zufallsgewinnen aus der Stromerzeugung sowie einer Soli-
daritätsabgabe in Österreich waren im November 2022 noch 
nicht bekannt.

Energie- und Klimapolitik
Europäische Union
Die EU arbeitet weiterhin an der Umsetzung diverser Rechts-
vorschriften, die im Rahmen des Legislativpakets „Fit for 55“ in 
Kraft treten sollen. Das Paket enthält als Etappenziel auf dem 
Weg zum Pariser Klimaziel bis 2030 eine Senkung der Netto- 
Treibhausgasemissionen in der EU um mindestens 55 % gegen-
über dem Stand von 1990. Die Kommission sieht dies als  
entscheidenden Schritt, um Europa bis 2050 zum ersten klima-
neutralen Kontinent zu machen. Die für die Burgenland Energie 
relevantesten Inhalte von „Fit for 55“ sind:

Die Burgenland Holding Aktiengesellschaft hält 49 % am Grundkapital der Burgenland Energie AG (vormals Energie Burgenland AG).

Aus diesem Grund wird bei den Erläuterungen zum energiewirtschaftlichen und -politischen Umfeld im Lagebericht der 
 Burgenland Holding Aktiengesellschaft vorwiegend auf die Burgenland Energie Gruppe (Burgenland Energie) eingegangen.

Energiepolitisches Umfeld
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Wirtschaftliches und energiewirtschaftliches Umfeld

Wirtschaftliches Umfeld

Die österreichische Wirtschaft verzeichnete im ersten Halbjahr 
2022 eine durchaus positive Entwicklung. Die Exportwirtschaft 
profitierte nach der Coronakrise – und unterstützt vom schwa-
chen Eurokurs – von gesteigerter internationaler Nachfrage nach 
Produkten des verarbeitenden Gewerbes. Durch die Aufhebung 
coronabedingter Einschränkungen legte auch der private Kon-
sum im Jahresvergleich kräftig zu. Im Einklang mit der Konjunk-

turabschwächung im Euroraum und der hohen Inflation trübten 
sich die Rahmenbedingungen in den letzten Monaten jedoch 
deutlich ein. Mit dem Krieg in der Ukraine stiegen die bereits seit 
Ende 2021 höheren Energiepreise Anfang 2022 abermals kräftig 
an. Nach dem Wachstum des BIP um 4,6 % im vergangenen Jahr 
wird für 2022 ein Wirtschaftswachstum in ähnlicher Höhe – kon-
kret zwischen 3,9 % und 4,8 % – erwartet. Für 2023 rechnen 
 Expert*innen hingegen nur noch mit 0,2 % bis 1,0 % Wachstum.1)
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– Richtlinie über erneuerbare Energien, die u. a. eine 
 Erhöhung der Zielvorgabe für den Anteil erneuerbarer 
 Energien in der EU auf 40 % bis 2030 vorsieht

–  Emissionshandels-Richtlinie: enthält u. a. den Vorschlag, 
Emissionen durch eine weitere Verknappung der 
 CO2-Emissionszertifikate zu reduzieren

– Lastenteilungsverordnung, die ein neues Emissions-
handelssystem für den Straßenverkehr und den Gebäude-
sektor vorsieht

– Energieeffizienz-Richtlinie, die u. a. ambitioniertere 
 jährliche Einsparverpflichtungen bezogen auf den 
 Energieverbrauch festlegen soll

– Überarbeitete Energiebesteuerungs-Richtlinie:   
Brennstoffe sollen künftig nach Energiegehalt und 
 Umweltleistung besteuert werden

Die EU überarbeitet aktuell auch ihr Regelwerk zur Finanzie-
rung von Energieinfrastrukturvorhaben. Damit werden künftig 
zusätzliche Mittel für Wasserstoffinfrastruktur sowie für CO2- 
Abscheidung und -Speicherung erwartet.

Österreich
In Österreich hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, die 
Stromversorgung bereits bis 2030 zu 100 % (national bilanziell) 
aus erneuerbaren Energiequellen zu decken und Österreich bis 
spätestens 2040 klimaneutral zu machen. Um dieses Ziel errei-
chen zu können, soll der Ausbau der erneuerbaren Erzeugungs-
kapazitäten in den nächsten zehn Jahren in Abhängigkeit vom 
Strompreisniveau mit bis zu 1 Mrd. Euro pro Jahr staatlich unter-
stützt werden.

Bereits im Juli 2021 beschloss der österreichische Nationalrat 
das neue Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), das die erforder-

lichen Rahmenbedingungen für die Erreichung der österreichi-
schen Energie- und Klimaziele festlegt. Das EAG enthält auch 
konkrete Ausbauziele: Die Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen soll bis 2030 um insgesamt 27 TWh gesteigert werden. 
Davon sollen 11 TWh auf Photovoltaik, 10 TWh auf Windkraft, 
5 TWh auf Wasserkraft und 1 TWh auf Biomasse entfallen.

Zu den für die Burgenland Energie besonders relevanten Inhal-
ten des EAG zählen die Fördermechanismen für die Errichtung 
neuer Photovoltaik-, Windkraft-, Wasserkraft- und Biomassean-
lagen sowie Investitionszuschüsse für Elektrolyseanlagen zur 
Umwandlung von Strom in Wasserstoff oder synthetisches Gas. 
Darüber hinaus sollen die Investitionssicherheit für bestehende 
und zukünftige Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Gas 
gewährleistet und der Anteil von national produziertem erneu-
erbarem Gas am österreichischen Gasabsatz bis 2030 auf 5 TWh 
erhöht werden. Weitere relevante Inhalte sind die Rahmen-
bedingungen für Bürger*innen-Energiegemeinschaften und 
Erneuerbare-Energiegemeinschaften.

Die österreichische Energiewirtschaft wartet weiterhin auf 
 Verordnungen der zuständigen Ministerien zu unterschied-
lichen Themenbereichen, die für die konkrete Anwendung des 
EAG essenziell sind. Ebenfalls ausständig ist ein neues Bundes- 
Energieeffizienzgesetz. In Begutachtung sind aktuell der Ent-
wurf des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes sowie eine Novelle des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes, von der sich die 
Branche effizientere und raschere Genehmigungsverfahren  für 
Projekte im Bereich erneuerbare Energie erhofft. Im Elektri-
zitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) wiede-
rum bedarf es noch einer Novelle, die Änderungen für Netz-
betreiber*innen bringen soll und das EU-Clean-Energy-Paket 
natio nal umsetzt.

1)  Quellen: „European Economic Forecast, Autumn 2021“, EU-Kommission, November 2021

 „Herbst-Prognose der österreichischen Wirtschaft 2021 –  2022“, IHS, Oktober 2021 

 „Prognose für 2021 und 2022: Vierte COVID-19-Welle bremst kräftigen Aufschwung“, WIFO, Oktober 2021

 „World Economic Outlook“, International Monetary Fund, Oktober 2021
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Energiewirtschaftliches Umfeld – Kennzahlen 2021/22 2020/21

Heizungsbedingter Energiebedarf1) % 105,8 110,1

Kühlungsbedingter Energiebedarf1) % 86,4 72,7

Primärenergiepreise und CO2-Emissionszertifikate

Rohöl – Brent EUR/Barrel 89,5 50,4

Erdgas – NCG2) EUR/MWh 123,1 26,2

Steinkohle – API#23) EUR/t 258,8 76,9

CO2-Emissionszertifikate EUR/t 78,0 40,7

Strom – EPEX Spotmarkt4)

Grundlaststrom EUR/MWh 258,7 64,9

Spitzenlaststrom EUR/MWh 296,3 75,2

1) Berechnet nach Heiz- bzw. Kühlgradsummen; die Basis (100 %) entspricht dem bereinigten langjährigen Durchschnitt der Messwerte

2) Net Connect Germany (NCG) – Börsepreis für Erdgas an der EEX (European Energy Exchange)

3) Notierung in ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen)

4) EPEX Spot – European Power Exchange

Energiewirtschaftliches Umfeld

Das Energiegeschäft der Burgenland Energie AG ist wesentlich 
durch externe Einflussfaktoren geprägt. Auf der Vertriebsseite 
beeinflusst bei den Haushaltskund*innen vor allem die Witte-
rung die Nachfrage nach Strom, Erdgas und Wärme, während 
die Nachfrage von Seiten der Industrie insbesondere durch die 
wirtschaftliche Entwicklung bestimmt wird. Für die Erzeugung 
bzw. Beschaffung spielt zusätzlich zu den Wetterbedingungen 
auch das geopolitische Umfeld eine zentrale Rolle.

Im Geschäftsjahr 2021/22 präsentierte sich die Witterung unter-
schiedlich. Die Heizgradsumme – sie definiert den temperatur-
bedingten Energiebedarf – lag in Österreich zwar um 5,8 Pro-
zentpunkte über dem langjährigen Durchschnitt, jedoch um 
4,3 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau. 

Die Kühlgradsumme, die den Energiebedarf für Kühlung bemisst, 
stieg 2021/22 in Österreich mit einem Plus von 13,7 Prozentpunk - 
te deutlich an, blieb jedoch unter dem langjährigen Durchschnitt. 

Die wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen der ver-
gangenen eineinhalb Jahre führten zu massiven Verwerfungen 

auf den Energiemärkten. Die konjunkturellen Aufholeffekte 
nach Covid-19, der Krieg in der Ukraine sowie revisionsbedingt 
geringere Erzeugungskapazitäten in französischen Atomkraft-
werken führten kombiniert mit der geringen Wasserführung 
der Flüsse in Europa zu einem markanten Anstieg der Energie-
preise. Der durchschnittliche EEX-Börsepreis für Erdgas unterlag 
gravierenden Schwankungen und vervielfachte sich in der Be-
richtsperiode von zuvor 26,2 Euro pro MWh auf 123,1 Euro pro 
MWh. Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit 
den laufenden Gaslieferungen zeigte sich die Entwicklung 
 dabei ausgesprochen volatil. Etwas stabiler entwickelte sich der 
durchschnittliche Preis für CO2-Emissionszertifikate, lag mit 
78,0 Euro pro Tonne im Geschäftsjahr 2021/22 jedoch eben-
falls um 91,5 % über dem Vorjahreswert.

Die Entwicklung der Preise für Primärenergie und CO2-Zertifikate 
wirkte sich in Folge auch auf die Marktpreise für Strom aus: Die 
Spotmarktpreise für Grund- und Spitzenlaststrom lagen wegen 
des markanten Anstiegs der Primärenergiepreise, aber auch auf-
grund einer Verknappung des Erzeugungsangebots bei durch-
schnittlich 258,7 Euro pro MWh bzw. 296,3 Euro pro MWh (Vor-
jahr: 64,9 Euro pro MWh bzw. 75,2 Euro pro MWh).

Lagebericht
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• Beteiligungserträge stabil auf Vorjahresniveau

• Jahresergebnis geringfügig unter Vorjahresnivau

• Vorschlag an die Hauptversammlung: Dividende in Höhe von 3,45 Euro je Aktie

Burgenland Holding Aktiengesellschaft
Wirtschaftliche Entwicklung
Analyse des Geschäftsjahres 2021/22

Ertragslage 

Der Erfolg der Burgenland Holding Aktiengesellschaft wird we-
sentlich von der Dividende des Beteiligungsunternehmens 
 Burgenland Energie AG bestimmt. Insgesamt sind der Burgen-
land Holding Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2021/22 
 Beteiligungserträge in Höhe von 10,6 Mio. Euro (2020/21: 
10,6 Mio. Euro) zugeflossen. Neben der Dividende der Burgen-
land Energie AG für das Geschäftsjahr 2021/22 in Höhe von 
10,3 Mio. Euro (Vorjahr: 10,3 Mio. Euro) wurde eine Dividende 
der Wiener Börse AG für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 
0,3 Mio. Euro (Vorjahr: 0,3 Mio. Euro) vereinnahmt.

Die Burgenland Holding Aktiengesellschaft beschäftigt kein 
Personal.

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, aus dem Bilanz-
gewinn des Geschäftsjahres 2021/22 eine Dividende in Höhe 
von 3,45 Euro je Aktie (Vorjahr: 3,45 Euro je Aktie) an die 
Aktio när*innen auszuschütten. Das entspricht einer Dividen-
denzahlung in Höhe von 10,4 Mio. Euro. 

Stabile Vermögens- und Kapitalstruktur 

Die solide Bilanzstruktur der Burgenland Holding Aktien gesell-
schaft blieb im Geschäftsjahr 2021/22 gegenüber dem Vor -
jahr im Wesentlichen unverändert. Die Bilanzsumme lag mit 
80,7 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die Eigenkapital-
quote zum Stichtag 30. September 2022 betrug 99,91 %.

Burgenland Holding Aktie (Angaben nach § 243a Abs. 1 UGB)

1. Per 30. September 2022 betrug das Grundkapital der Bur-
genland Holding Aktiengesellschaft 21,81 Mio. Euro und war 
unterteilt in 3.000.000 Stück auf Inhaber*innen lautende 
nennwertlose Stückaktien. Die Burgenland Holding Aktien-

Lagebericht

Burgenland Holding Aktiengesellschaft – Kennzahlen
Mio. EUR

2021/22 2020/21 Veränderung
in %

Ergebnis vor Steuern 10,2 10,3 –0,1

Beteiligungserträge 10,6 10,6 –

Jahresüberschuss 10,3 10,4 –0,1

Bilanzsumme 80,7 80,7 –

Anlagevermögen 71,3 71,3 –

Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung 9,4 9,4 –

Eigenkapital 80,6 80,7 –

Fremdkapital 0,1 0,0 –

gesellschaft notiert im Segment „Standard Market Auction“ 
der Wiener Börse. Form und Inhalt der Aktien urkunden setzt 
der Vorstand fest. Der Anspruch auf Einzelverbriefung der 
Aktien ist ausgeschlossen. Es existiert nur eine Aktien-
gattung. Alle Aktien haben die gleichen Rechte und Pflichten.

2. Es gibt keine über die Bestimmungen des Aktiengesetzes 
hinausgehenden Beschränkungen der Stimmrechte bzw. 
Vereinbarungen über die Beschränkung der Übertragbarkeit 
von Aktien.

3. Mehrheitseigentümer der Burgenland Holding Aktiengesell-
schaft ist die EVN AG, die unverändert einen Anteil von 
73,63 % hält. Die VERBUND AG ist mit über 10 % und die 
WIEN ENERGIE GmbH mit 5 % bis 10 % beteiligt. Die Anteile 
der übrigen Aktionär*innen liegen jeweils unter der melde-
pflichtigen Stimmrechtsschwelle von 4 % bzw. befinden 
sich im Streubesitz.

4. Es wurden keine Aktien mit besonderen Kontrollrechten 
ausgegeben.

5. Eine Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmenden existiert 
nicht, da die Gesellschaft keine Mitarbeitenden beschäftigt. 

6. Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern, die vom Auf-
sichtsrat bestellt und abberufen werden. Dabei ist neben den 
aktienrechtlichen Vorschriften aufgrund der Eigentumsver-
hältnisse insbesondere auch das Stellenbesetzungsgesetz 
einzuhalten, das eine öffentliche Ausschreibung vorsieht. 

7. Es bestehen keine Befugnisse des Vorstands gemäß 
§ 243a Abs. 1 Z 7 UGB.
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Kennzahlen Geschäftsjahr 2021/22

Kennzahlen zur Ertragslage

TEUR
2021/22 2020/21 Veränderung

absolut
Veränderung

in %

Ergebnis vor Zinsen 
und Steuern

Ergebnis vor Steuern + 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
gemäß § 231 (2) Z 15 UGB

10.233 10.317 –94 –0,9

Die Geschäftstätigkeit der Burgenland Holding Aktiengesellschaft besteht im Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Burgen-
land Holding Aktiengesellschaft verzeichnete im Geschäftsjahr 2021/22 keine Umsatzerlöse.

2021/22 2020/21 Veränderung
in %-Punkten

Kapitalrentabilität

Eigenkapitalrentabilität Ergebnis vor Steuern/ 
durchschnittliches Eigenkapital

12,7 % 12,8 % 0,1

Gesamtkapitalrentabilität Ergebnis vor Zinsen und Steuern/ 
durchschnittliches Gesamtkapital

12,7 % 12,8 % 0,1

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

TEUR
2021/22 2020/21 Veränderung

absolut
Veränderung

in %

Nettoumlaufvermögen Umlaufvermögen  
– langfristiges Umlaufvermögen 
= kurzfristiges Umlaufvermögen  
– kurzfristiges Fremdkapital
= Nettoumlaufvermögen

9.318 9.365 –47 –0,5

Eigenkapitalquote Eigenkapital /Gesamtkapital 99,91 % 99,99 % –0,1

Die Burgenland Holding Aktiengesellschaft weist sowohl zum Stichtag 30. September 2022 als auch zum Vergleichsstichtag kei-
nerlei Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus. Das Nettoumlaufvermögen liegt aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr 
leicht gesunkenen Jahresergebnisses unter dem Vorjahreswert. Der Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung/Eigenkapital) 
beträgt wie im Vorjahr 0,0 %.

8. Zwischen der Burgenland Holding Aktiengesellschaft und 
der Landesholding Burgenland GmbH besteht ein Syndikats-
vertrag in Bezug auf die Burgenland Energie AG. Ein Kont-
rollwechsel bei einem der beiden Anteilsinhabenden der 
Burgenland Energie AG hätte ein Aufgriffsrecht der Anteile 
an der Burgenland Energie AG durch die andere Vertrags-
partner*in zur Folge.

9. Entschädigungsvereinbarungen zugunsten von Organen oder 
Mitarbeitenden für den Fall eines öffentlichen Übernahmean-
gebots gemäß § 243a Abs. 1 Z 9 UGB bestehen nicht.

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite der 
 Gesellschaft unter www.buho.at.

Geldflussrechnung
TEUR

2021/22 2020/21 Veränderung
absolut

Veränderung
in %

Netto-Geldfluss der laufenden Geschäftstätigkeit 10.360 10.426 –66 –0,6

Netto-Geldfluss der Investitionstätigkeit 0 0 – –

Netto-Geldfluss der Finanzierungstätigkeit –10.350 –10.350 – –

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 10 76 –66 –86,6

Zusammensetzung des Finanzmittelbestands: Guthaben bei Kreditinstituten, Finanzmittelbestand Konzern-Cash-Pooling

Ausgehend von einem Jahresüberschuss von 10,3 Mio. Euro (Vorjahr: 10,4 Mio. Euro) konnte ein operativer Cashflow in Höhe von 
von 10,4 Mio. Euro (Vorjahr: 10,4 Mio. Euro) erzielt werden. Ausschlaggebend für den Jahresüberschuss waren vor allem die 
Ausschüttungen der Beteiligungsunternehmen.
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Umweltschutz

Nennenswerte umweltrelevante Aktivitäten finden in der Gesell-
schaft selbst nicht statt; sie spielen aber in der Beteiligungs-
gesellschaft Burgenland Energie AG eine große Rolle. Die  
Burgenland Energie AG leistet als Österreichs größter Wind-
stromproduzent einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz.

Die Burgenland Holding Aktiengesellschaft ist im Übrigen in das 
Umweltmanagementsystem der EVN Gruppe integriert, das 
etabliert wurde, um den Aspekt des Umweltschutzes in allen 
Managemententscheidungen berücksichtigen zu können.

Zweigniederlassungen

Die Burgenland Holding Aktiengesellschaft verfügt über keine 
Zweigniederlassungen.

Risikobeurteilung und Kontrollmaßnahmen

Die am Rechnungslegungsprozess über einen Dienstleistungs-
vertrag mit der EVN AG beteiligten Personen sind entsprechend 
qualifiziert und werden regelmäßig geschult. Das Rechnungs-
wesen der Gesellschaft wird mit dem ERP-Softwaresystem SAP, 
Modul FI (Finanz-/Rechnungswesen), geführt und durch Zu-
griffsberechtigungen sowie zwingende automatische sowie 
manuelle Kontrollschritte geschützt.

Durch eine das Vier-Augen-Prinzip verfolgende Unterschriftenre-
gelung wird die risikominimierende Beauftragung Dritter und die 
korrekte Erfassung und Bezahlung externer Belege gewährleistet.

Weiters ist die Gesellschaft aufgrund des mit der EVN AG beste-
henden Dienstleistungsvertrags in ein internes Kontrollsystem 
sowie in ein Revisionssystem eingebunden. 

Das Kreditrisiko wird vom Unternehmen laufend überwacht. 
Aufgrund der Veranlagung der liquiden Mittel im EVN-Konzern 
wird das Kreditausfallsrisiko als nicht wesentlich eingestuft.

Der von der Burgenland Holding Aktiengesellschaft festgelegte 
Verhaltenskodex und die darin zugrunde gelegten Wertvorstel-
lungen gelten für alle für die Burgenland Holding Aktiengesell-
schaft tätigen Personen. Ein Compliance-Management-System 
wurde eingerichtet.

Der Vorstand erhält vierteljährlich einen umfassenden Bericht 
über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, 
der neben einer Bilanz auch eine Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie eine Kapitalflussrechnung enthält. Diese Berichte werden 
auch dem Aufsichtsrat der Gesellschaft vierteljährlich vorgelegt.

Die Burgenland Holding Aktiengesellschaft richtet insbesondere 
auch vor dem Hintergrund des aktuell instabilen Umfelds weiter-
hin großes Augenmerk auf die Kontrolle des Beteiligungs risikos.

Finanzinstrumente, Risiken und Ungewissheiten

Die bestehenden originären Finanzinstrumente sind in der Bilanz 
unter den Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. 
Darüber hinaus bestehen Bankguthaben und Beteili gungen. 
Derivative Finanzinstrumente gibt es nicht. Das Fremdwäh-
rungsrisiko wird als gering eingestuft. Ein Zinsänderungsrisiko 
im Bereich der Finanzierung besteht im marktüblichen Aus-
maß. Aufgrund der Veranlagung in der EVN Gruppe ist das 
 Kreditausfallsrisiko als gering einzustufen.

Forschung und Entwicklung

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten finden nicht im  
Unternehmen selbst, sondern in der Beteiligungsgesellschaft 
Burgenland Energie AG statt.
 
Ausblick

Für die Burgenland Energie AG wird für das Geschäfts-
jahr 2021/22 ein übliches Ergebnis erwartet. Die Burgenland 
Hold ing Aktiengesellschaft geht davon aus, dass die Beteili-
gungserträge im Geschäftsjahr 2022/23 in etwa auf dem Niveau 
des Berichtsjahres liegen werden.

Eisenstadt, am 17. November 2022
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